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12. ersucht den Generalsekretär ferner, auf alle aus dem 
Unterstiltzungskonto finanzierten Dienstposten die genehmig
ten Bewertungsverfahren und -normen anzuwenden; 

13. ersucht den Generalsekretär, bei der Ausarbeitong 
künftiger Fmanzierungsvorschlllge für das Unterstiltzungs
konto zu prüfen, ob der Bedarf für alle vorher bewilligten 
Mittel weiter gegeben ist 

/02. Plenarsitvmg 
29. Juli /994 

481228. Fragen Im Zusammenhang mit dem Programm
hausbaltsplan fiIr den Zweljabreszeltraum 1994-
1995" 

8" 

REVIDII!RI1l VORANSCHLAGE zu DEN KAPITELN 3 (POLITI
SCHE ANGELEGENHEITEN), 4 (FRIEDENSSICHERUNGSEIN
SÄTZE UND SONDERMISSIONEN) UND HA (HANDELS- UND 
ENrwICKLUNGSKONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN) 
DES l'RoGRAMMHAUSHALTSPLANS 

Die Generalversammlung 

1. ermiichtigt den Genera1sekretär, für die Schaffung von 
vier befristeten Dienstposten Verpflichtongen von höchstens 
1.140.000 US-Dollar für den Zeitraum vom 1. April 1994 bis 
zum 31. Dezember 1995 einzugehen; 

2. ermiichtigt den Generalsekretär m43erdem, vorbehalt
lich der Vorlage des im Bericht des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltongs- und Haushaltsfragen13 erbetenen Berichts 
zur Deckung des nicht dienstpostenbezogenen Mittelbedarfs 
Verpflichtungen von höchstens 130.000 Dollar für den 
Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 1994 einzugehen. 

92. Plenarsitzung 
5. April /994 

C 

NEUEINSTIlPUNG VON DIENSTPOSTIIN 

Die Generalversammlung 

1. billigt die in dem Bericht des GeneralsekretIIrs 
enthaltenen Empfehlnngen zur Neueinstufung von Dienst
postenl4; 

2. befUrwortet die Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltongs- und Haushaltsfragen in 
Ziffer 8 seines diesbezüglicben Berichts" und ersucht den 
Generalsekretär, in seinem Bericht an die Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Thgung über die Verfahren 
und Normen für die Schaffung, Streichung, Neueinstufung, 
Umwandlung und Verlegung von Dienstposten seine Auf
fassungen darüber darzulegen, wie die derzeitigen Verfahren 
geändert werden könnten, um die in dem Bericht des 
Beratenden Ausschusses enthaltenen Ziele zu erreichen; 

3. verleiht ihrer Besorgnis dariiber Ausdruck, daß die 
Beförderung einiger Bediensteter vor der Genehmigung der 
Neueinstufung ihrer Dienstposten durch die Versammlung in 
Kraft getreten ist, wie in Ziffer 4 des Berichts des Bemten
clen Ausschusses angegeben, und ersucht den Generalsekre
tär, sicherzustellen, daß sich eine derartige Situation nicht 
wiederholt. 

102. Plenarsitzung 
29. Juli /994 

D 

BEIBEHALTUNG DER MENSCHENREClITSPRÄSENZ DER 
VEREINTEN NATIONEN IN KAMBODSCHA 

Die Generalversammlung 

1. nimmt Kenntnis von den im Bericht des Beratenden 
Aussehusses für Verwaltongs- und Haushaltsfragen'6 ent
haltenen Empfehlungen; 

2. ermiichtigt den Genera1sekretär, in Kapiiel 21 (Men
scbenrechte) des Progmmmhaushaltsplaus für den Zwei
jahreszeitraum 1994-I 995 zusätzliche Verpflichtongen bis zu 
einem Höchstbetrag von 1.834. I 00 US-Dollar für die Finan
zierung von Menschenrechtsaküvitllten in Kambodscha ein
zugeben. 

102. Plenarsttzung 
29. Juli /994 

481230. Besondere Fragen Im Zusammenhang mit dem 
Programmbaushaltsplan fiIr den Zweijahreszeit
raum 1994-1995" 

B17 

FINANZIERUNG DER ERWEITERUNG DER BEOBACIITBRMISSlON 
DER VEREINTEN NATIONEN IN SODAPRIKA 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretllrs über 
die Fmanzierung der Erweiterung der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Sßdafrika'8 und des diesbezüglichen 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen" , 

1. ermlJchtigt den Genera1sekretär, fIir die Erweiterung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Südafrika 
Verptlichtungen bis zu einer Höhe von 30.040.900 US-DoI
lar einzugehen; 

2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Thgung einen Vollzugsbericht 
über die Beobachtermission vorzulegen; 

3. beschließt, daß zusätzliche Mittelbewilligungen für die 
Beobachtermission im Lichte des vom Generalsekretär vor
zulegenden Berichts behandelt werden sollen. 

89. Plenorsitvmg 
/4. Februar /994 

481238. Fluanzlerung der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen 

A 

Die Generalversammlung, 

Mch Behandlung des Berichts des GeneralsekretIIrs fiber 
die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen'" 
und des entsprechenden Berichts des Bemlenden Ausschus
ses für Verwaltongs- und Haushaltsfragen21

, 

eingedenk der Resolutionen des Sicherbeitsmts 727 (1992) 
vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 
in denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von Ver
bindungsoffizieren nach Jugoslawien zur Förderung der 
Aufrechterhaltung der Waffenruhe gebilligt hat, 
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sowie eingedenk der Resolution 743 (1992) des Sicher
heitsrats vom 21. Februar 1992, in der der Rat die Schutz
truppe der Vereinten Nationen aufgestellt hat, und der 
darauffolgenden Resolutionen, in denen der Rat das Mandat 
der Truppe verlängert hat, zuletZt Resolution 871 (1993) 
vom 4. Oktober 1993, 

unter Hlnwei< auf ihre Resolutionen 461233 vom 19. März 
1992 und 471210 B vom 14. September 1993 über die 
Finanzierung der Truppe, 

erneut erk1lJrend, daß es sich hei den Kosten der Truppe 
um Ausgahen der Organisation handelt, die gemäß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten ZU tragen sind, 

unter Hlnwei< auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben für die Truppe ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

anter BerlJcksichtigang der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhälmismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
.weniger entwickelten Länder in relativ hegrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der 
Generalversamm1ung vom 27. Juni 1963 ergehenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die stiindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Fmanzierung solcher Einsätze. 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. gibt ihrer Besorgni< Ausdruck üher die Verschlechte
rung der Finanzlage in bezug auf friedensichemde Tätigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 
die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei
tragsrückstiinden; 

2. gibt Ihrer tiefen Besorgni< Ausdruck üher die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die Verschlechterung der Fi
nanzlage insofern auf die Kostenerstattung an die truppen
steIlenden Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche Bela
stung auferlegt und die weitere Bereitstellung von Soldaten 
für die Schutztruppe der Vereinten Nationen und somit die 
wirksame Erfüllung des Auftrags der Truppe gefährdet; 

3. bekrliftigt ihre Resolution 48/227 vom 23. Dezemher 
1993 und hetont, daß das Sekretariat die Haushaltsdokumen
te fristgerecht vorzulegen hat, um der Generalversammlung 
die ordnungsgemäße und eingehende Prüfung und Genehmi
gung der Haushalte vor ihrem Vollzug zu ermöglichen; 

4. bedauert zutiefst, daß die Bestimmungen ihrer Resolu
tion 421207 C vom 11. Dezember 1987 hetreffend die 
Gleichhehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen 
in den Haushaltsdokumenten nicht hefolgt wurden; 

5. nimmt Kenntni< von der Zusicherung des Sekretariats, 
daß sich eine solche Situation nicht wiederholen wird; 

6. stellt mit Genugtuang fest, daß das Sekretariat 
bestimmte Versammlungsresolutionen, in denen es um die 
Gestaltung der Haushaltsdokumente im Zusammenhang mit 
Friedenssicherungseinsätzen geht, besser hefolgt; 

7. bekrliftigt die Wichtigkeit der Rolle, die der Beratende 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen als heraten
des Organ der Versammlung im Haushaitsprozeß spielt; 

8. fordert den Generalsekretär nachdrlJcklich auf, seine 
Überpii!fung der Erstattungssätze an die Regierungen für die 
Kosten kontingenteigener Ausrüstungsgegensti!nde in engem 
Benehmen mit den Mitgliedstaaten, insbesondere mit den 
truppenstellenden Ländern, abzuschließen und der Versamm
lung spätestens auf der neunundvierzigsten Tagung seine 
Vorschläge vorzulegen; 

9. schließt sich vorhehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem 
Bericht des Beratenden Ausschusses an; 

10. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Truppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird, und insbesondere 
die Spar-, Finanz- und Effizieozsteigerungsmaßnabmen, die 
im Laufe der wiederaufgenommenen achtundvierzigsten 
Tagung, spätestens aber am 1. Mai 1994 gebilligt werden 
sollen, in vollem Umfang durchzuführen und im Zusammen
hang mit dem Hausha1tsvollzugsbericht für diesen Zeitraum 
üher die Durchführung der genannten Maßnahmen Bericht 
zu erstatten; 

11. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrlJckl/ch auf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Truppe umgehend und volIstiindig entriclitet werden; 

12. stellt fest, daß die Nichtzablung beziehungsweise die 
unvolIstiindige oder verspätete Zahlung von veranlagten 
Beiträgen sowie der Umstand, daß die Versamm1ung die 
Haushalte von Friedenssicherungseinsätzen ohne ausreichen
de Dokumentation hehandeln und genehmigen muß, deren 
Flihigkeit, ihren Auftrag wirksam zu erfil1len, beeinträchtigt 
haben und nach wie vor beeinträchtigen; 

13. stellt außerdem fest, daß sie erwartet, daß das Sekreta
riat die entsprechenden Vorkehrungen treffen wird, um 
sicherzustellen, daß von der Versammlung in Zukunft nicht 
mehr verlangt wird, Beschlüsse üher den Haushalt von 
Friedenssicherungseinsätzen rückwirkend zu fassen; 

14. beschließt, für den Einsatz der Truppe während des 
Zeitraums vom 1. Juli bis einschließlich 30. Septemher 1993 
auf dem in Versamm1ungsresolution 46/233 vom 19. März 
1992 genannten Sonderkonto den gemäß Ziffer 10 der 
Versammlungsresolution 471210 B vom 14. Septemher 1993 
genehmigten und aufgeteilten Betrag von 200 Millio
nen U5-Dollar brutto (198.257.825 Dollar netto) bereitzustel
len; 

15. beschließt außerdem, für die Aufrechterhaltung der 
Truppe während des Zeitraums vom 1. Oktober bis einschließ
lich 31. Dezember 1993 auf dem Sonderkonto den mit vor
heriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses gemäß Zif
fer 10 der Resolution 47/210 B genehmigten und aufgeteilten 
Betrag von 195 Millionen Dollar brutto (193.257.825 Dollar 
netto) bereitzustellen; 
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16. beschließt ferner, fiIr die Aufrechterbaltung der 
Truppe während des Zeitraums vom 1. Juli 1993 bis ein
schließlich 28. Februar 1994 auf dem Sonderkonto den von 
der Versammlung in Buchstabe a) ihres Beschlusses 
481470 A vom 23. Dezember 1993 genehmigten Betrag von 
383.408.000 Dollar brutto (380 Millionen Dollar netto) 
bereitzustellen; 

. 17. beschließt, fiIr die Aufrechterbaltung der Truppe wäh
rend des Zeitraums vom 1. bis einschließlich 31. März 1994 
den Betrag von 80.470.659 Dollar brutto (82.647.109 Dollar 
netto) auf dem Sonderkonto bereitzustellen; 

18. beschließt aLfIJerdem, als Ad-hoc-Regelung, zusätzlich 
zu dem bereits nach Beschluß 481470 A aufgeteilten Betrag 
von 166.479.800 Dollar brutto (165 Millionen Dollar netto) 
den Betrag von 216.928.200 Dollar brutto (215 Millio
nen Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 
28. Februar 1994 und den Betrag von 80.470.659 Dollar 
brutto (82.647.109 Dollar netto) filrden Zeitraum vom 1. bis 
31. März 1994 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der 
Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 
I. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 451269 
vom 27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezember 1991 
und 471218 A vom 23. Dezember 1992 und ihrem Be
schluß 481472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden 
ist, und dabei die in den Versammlungsresolutio
·nen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 48/223 A vom 
23. Dezember 1993 und in Versammlungsbeschluß 47/456 
vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitragstabelle fiIr die 
Jahre 1992, 1993 nnd 1994 zu berlIcksichtigen; 

19. beschließt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (Xl vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den veranschlagten zusätzlichen Einnahmen aus der Perso
na1ahgahe in Höhe von 1.928.200 Dollar fiIr den Zeitraum 
vom 1. Juli 1993 bis 28. Februar 1994, die fiIr die Truppe 
gebiIligt worden sind, auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 18 anzurechnen ist; 

20. beschließt, daß in Übereinstimmung mit ihrer Resolu
tion 973 (Xl bei der Festlegung der anteiligen Beiträge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 18 die Verminderung ihres 
jeweiligen Guthabens im Steuerausgleichsfonds aus den 
veranschlagten Einnahmen aus der Personalahgabe in Höhe 
von 2.176.450 Dollar, die fiIr den Zeitraum vom 1. bis 
einschließlich 31. März 1994 fiIr die Truppe gebilligt worden 
sind, zu ber!lcksichtigen ist; 

21. beschließt aLfIJerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den nicht verbrauchten Mitteln fiIr den 
Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis einschließlich 28. Februar 
1994 in Höbe von 26.219.500 Dollar brutto (25.384.200 Dol
lar netto) auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 18 anzu
·rechnen ist; 

22. ermiichtigt den Generalsekretär, fiIr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, den Einsatz fiber den 
31. März 1994 hinaus weiterzuf!ihren, fiIr den Einsatz der 
Truppe während des Zeitraums vom 1. April bis 31. Juli 
1994 Verpfiichtongen bis zu einem Höchstbetrag von 
95.430.962 Dollar brutto (94.546.770 Dollar netto) pro 
Monat einzugehen, wobei der Betrag von 286.292.886 Dollar 

brutto (283.640.310 Dollar netto) nach dem in dieser 
Resolution festgelegten Schema auf die Mitgliedstaaten 
aufzuteilen ist; 

23. ersucht den Generalsekretär, der Versammlung bis 
spätestens 15. Juni 1994 den dem Mandatszeitraum ent
sprechenden Hausbalt vorzulegen; 

24. bittet um freiwillige Beiträge fiIr die Truppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den Generalsekre
tär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung in 
ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

25. beschUeßt, den Punkt "Fmanzierung der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

B 

Die Generalversammlung, 

91. Plenarsitzung 
24. MlirZ 1994 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs fiber 
die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen22 

und des entsprechenden Berichts des Bemtenden Ausschns
ses fiIr Verwaltungs- und Hausbaltsfragen23

, 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsmts 727 (1992) 
vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 
in denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von Ver
bindungsoffizieren nach Jugoslawien zur Förderung der 
Aufrechterbaltung der Waffenruhe gebilligt hat, 

sowie eingedenk der Resolution 743 (1992) des Sicher
heitsmts vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die Schutz
truppe der Vereinten Nationen aufgestellt hat, und der 
darauffolgenden Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat 
der Truppe verlängert hat, zuletzt Resolution 908 (1994) 
vom 31. März 1994, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/233 vom 19. März 
1992 üher die Finanzierung der Truppe und die darauf
folgenden diesbezüglichen Resolutionen und BeschlUsse, 
zuletzt Resolution 481238 A vom 24. März 1994 und 
Beschluß 48/470 C vom 14. April 1994, 

erneut erkliirend, daß es sich bei den Kosten der Truppe 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckong der Ausgaben fiIr die Truppe ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
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deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitg1ieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Fmanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. gwt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Finanzlage in bezug auf friedensichernde Tätigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 
die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei
tragsrI1ckständen, und über die Auswirkungen der Finanzlage 
auf die Erfüllung des Auftrags der Mission, und fordert die 
betreffenden Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Beiträge 
umgehend und vollständig zu entrichten; 

2. gwt ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die Verschlechterung der 
Finanzlage insofern auf die Kostenerstattung an die truppen
steIlenden Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche Bela
stung auferlegt und die weitere Bereitstellung von Soldaten 
für die Schutztruppe der Vereinten Nationen gefährdet; 

3. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Hausha1tsfragen an; 

4. schließt sich aJ4Ijerdem insbesondere dem Ersuchen in 
Ziffer 12 des Berichts des Beratenden Ausschusses an, 
wonach die Empfehlungen des Ausschusses, die sich die 
GeneralversammIung zu eigen gemacht hat, nicht selektiv 
umgesetzt werden sollen und wonach in den darauffolgenden 
Berichten des Generalsekretärs klar angegeben werden soll, 
welcbe Maßna1nnen ergriffen worden sind; 

5. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Truppe so sparsam 
und effizient wie möglich verwaltet wird; 

6. ersucht den Genera1sekretär außerdem, der General
versammlung im Zusammenhang mit der in Ziffer 22 
genannten überprüfung darüber Bericht zu erstatten, ob die 
für die interne Revision der Truppe vorgesehenen Mittel 
ausreicben, um sicherzustellen, daß diese Aufgabe im 
Einklang mit den allgemein anerkannten gemeinsamen 
RechnungsprUfungsnormen durchgeführt wird, damit die 
Versammlung nachprüfen kann, ob die Mittel ausreichen, 
und ersucht ihn ferner, erforderlicheufalls diesbezügliche 
Haushaltsvorschläge zu unterhreiten; 

7. ersucht den Rat der RechnungsprUfer, der Generalver
sannnlung im Zusammenhang mit der in Ziffer 22 genannten 
Überpr!\fung darüber Bericht zu erstatten, ob die für die 
externe RechnungsprUfung vorgesebenen Beträge ausreichen, 
um sicherzustellen, daß diese Aufgabe im Einklang mit den 
allgemein anerkannten gemeinsamen RechnungsprUfungs
normen durchgeführt wird, damit die Versammlung nach
prüfen kann, ob die Mittel ausreichen, und ersucht den 
Genera1sekretär, im Benehmen mit dem Rat der Rechnungs
prüfer erforderlicheufalls diesbezügliche Hausha1tsvorsch!äge 
zu unterbreiten; 

8. gwt ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß für 
kontingenteigene AusrUstungsgegenstände bislang noch keine 
Zahlungen geleistet worden sind, und stellt fest, daß die 
derzeitigen Kostenerstattungsverfalrren kompliziert und 
umständlich sind; 

9. ersucht den Genera1sekretär, alles zu tun,um die 
Kostenerstattung an die Länder, die Truppen und/oder Aus
rUstungsgegenslände stellen, zu beschleunigen, so auch für 
kontingenteigene AusrUstungsgegenstände, und· zu diesem 
Zweck die Möglichkeit von Teilzahlungen für kontingent
eigene Ausrüstungsgegenstände zu erwägen; 

10. beschließt, die Durchfilhrung von Ziffer 9 im Zn
sanrmenhang mit der in Ziffer 22 genannten Überprüfung der 
Fmanzierung der Truppe zu behandeln; 

11. fordert diejenigen Regierungen im Einsatzgebiet der 
Truppe, die mit der Truppe bislang noch keine Verein
barungen über die Rechtsstellung der Truppe geschlossen 
haben, nachdrUcklich auf, dies so rasch wie möglich zu tun, 
und fordert diejenigen Regierungen, die bereits derartige 
Vereinbarungen geschlossen haben, auf, diese im Geiste der 
Zusammenarbeit mit der Truppe voll einzuha1ten, damit ihre 
Mittel in vollem Umfang und ausschließlich für die Durch
fllhrung ihres Auftrags verwendet werden können; 

12. fordert den Generalsekretär nachdrUcklieh auf, Vor
kehrungen zu treffen, um für das Personal der Vereinten 
Nationen Räumlichkeiten zu angemessenen Kosten zu 
erhalten, im Einklang mit dem Grundsatz der umsichtigen 
Verwendung der Mittel; 

13. fordert die genane Einhaltung der Vorschrift 110.19 
der Fmanzordnung und der Finanzvorscbriften der Vereinten 
Nationen in bezug auf Beschaffungsanfträge, namentlich für 
die Durchfilhrung von Projekten zum Wiederaufbau von 
Sarajewo; 

14. ersucht den Generalsekretär, unbeschadet der in 
Versamm1ugsbeschluß48/487 vom 24. März 1994 verlangten 
Überprilfutig des Beschaffungswesens das Gebiet der 
örtlichen Beschaffung für die Truppe auf alle Mitgliedstaaten 
und Beobachterstaaten auszudehnen, an die die Vereinten 
Nationen derzeit Aufträge vergeben können; 

15. ersucht den Genera1sekretär außerdem, bei der Auf
stellung künftiger Haushalte für die Truppe den Beschlüssen 
Rechnung zu tragen, die von der GeneralversammIung im 
Lichte ihrer Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs 
über die Personalabgabe und den Stenerausgleichsfonds'" 
getroffen werden; 

16. beschließt, für den Einsatz der 'Iiuppe während des 
Zeitraums vom 1. April bis 30. September 1994 auf dem in 
Versammlungresolution 46/233 erwähnten Sonderkoato den 
Betrag von 850 Millionen US-Dollar bruttu (845.556.300 Dol
lar nettu) bereitzustellen, worin der gemäß Ziffer 22 der Reso
lution 48/238 A genelnnigte Betrag von 381.723.848 Dollar 
bruttu (378.187.080 Dollar nettu) nnd der von der Versamm
lung in Beschluß 48/470 C genelnnigte Betrag von 63,6 Mil
lionen Dollar bruttu (63,2 Millionen Dollar nettu) einge
schlossen ist; 

17. beschließt aJ4Ijerdem, als Ad-hoc-Regelnng, den Be
trag von 563.707.114 Dollar bruttu (561.915.990 Dollar net-



to) fiIr den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 1994, 
zusätzlich zu dem bereits nach Resolution 48/238 A aufgeteil
ten Betrag von 286.292.886 Dollar brutto (283.640.310 net
to), auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammenset
zung der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Versammlungsresolution 43/232 vom 1. März 1989 festge
legt und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 
B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 
23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Dezember 1993 geändert worden ist, und dabei die in 
den VersammIungsresolutionen 461221 A vom 20. Dezember 
1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 1993 und Versamm
lungsbescbluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte 
Beitragstabelle fiIr die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berück
sichtigen; 

18. beschließt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den veranschlagten zuslltzJichen Einnahmen aus der Perso
nalabgshe in Höhe von 1.791.124 Dollar fiIr den Zeitraum 
vom 1. April bis 30. September 1994, die fiIr die Truppe 
gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beiträge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 17 anzurechnen ist; 

19. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln fiIr den Zeitraum vom 
12. Januar 1992 bis einschließlich 31. März 1993 in Höhe 
von 28.260.638 Dollar brutto (28.320.469 netto) auf ihre 
anteiligen Beiträge nach Ziffer 17 anzurechnen ist; 

20. ermiicht/gt den Genera1sekretär, fiIr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, den Einsatz über den 
30. September 1994 hinaus weiterzufiIhren, fiIr den Einsatz 
der Truppe während des Zeitraums vom 1. Oktober bis 
30. November 1994 VerpfIichtongen bis zu einem Höchst
betrag von 140 Millionen Dollar brutto (138.778.800 Dollar 
netto) pro Monat einzugehen, wobei der genannte Betrag 
nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

21. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im 
Lichte der Ergebnisse der Erörterung des Berichts des Gene
ra1sekretärs über die wirksame Planung, Haushaltsaufstellung 
und Verwa1tong von Friedenssicherungseinsätzen'" die Fra
ge der FestIegung der Finanzperiode der· Truppe zu prüfen; 

22. beschließt außerdem, beginnend am 14. November 
1994 fiIr die Dauer einer Woche eine eingehende Über
prüfung der Fmanzierung der Truppe vorzunehmen, unter 
Ausschluß aller anderen Fragen, und ersucht den Genera1se
kretllr sowie den Berateoden Ausschuß fiIr Verwaltongs- und 
Haushaltsfragen, ihre Arbeitsprogramme so einzurichten, daß 
sichergestellt ist, daß den Mitgliedstaaten bis spätestens 
7. November 1994 die nachstehenden Infonnationen, zusam
men mit den entsprechenden Berichten des Beratenden 
Ausschusses, zur Verfilgung stehen: 

a) der Haushaltsvollzugsbericht fiIr den am 31. März 
1994 endenden Zeitraum; 

b) eine Ahschätzung der fiIr die interne und externe 
Fmanzaufsicht der Truppe erlorderlichen Mittel; 

c) eine kritische PrlIfung der in dem Bericht des Gene
ra1sekretärs" enthaltenen Vorschläge in bezog auf die Anzahl 
des Zivilpersonals, einschJießlich des Vertragspersonals, mit 

dem Ziel, eine berriichtliche Reduzierung der vorgescblage
nen Zahl zu erreichen; 

d) der Entwurf des Haushaltsplans fiIr die Truppe fiIr den 
Zeitraum vom 1. Oktober 1994 bis 31. März 1995; 

23. bittet um freiwillige Beiträge fiIr die Truppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den Genera1sekre
tlIr annehmbaren Dienat- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A 
vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 fest
gelegten Verlabren zu verwalten sind. 

102. PlentznIk.ung 
29. Jull1994 

48/239. FInanzIerung der Operation der Verelnten Na
tionen In SomaIla D 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdiung des Berichts des Genera1sekretärs über 
die Fmanzierung der Operation der Vereinten Nationeli in 
Somalia IJ.26 und des entsprechenden Berichts des Beraten
den Ausschusses fiIr Verwaltongs- und Hausha1tsfragen27, 

eingedenk der Resolution 751 (1992) des Sicherheitsmts 
vom 24. April 1992, mit welcher der Rat die Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia eingerichtet hat,. sowie der 
Ratsresolution 886 (1993) vom 18. November 1993, mit 
welcher der Rat das Mandat der Operation der Vereinten 
Nationen in Soma\ia 11 bis zum 31. Mai 1994 verll1ngerthat, 

sowie eingedenk der Resolution 897 (1994) des Sicber
heitsrats vom 4. Februar 1994, in welcher der Rat die 
schrittweise Verringi:rung der Truppenstllrke der Operation 
in Somalia 11 auf einen Stand von nicht mehr als 22.000 
Mann zuzüglich des erlorderlichen Unterstützungspersona1s 
genehmigt hat, mit der Maßgshe, daß die Truppenstllrke bei 
der nächsten Mandatsverlllngerung zu überprüfen ist, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/471 A vom 23. De
zember 1993 über die Finanzierung der Operation, 

erneut erkliirend, daß es sich bei den Kosten der Operation 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Arti
kel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fiIr die Operation ein 
anderes Verlabren anzuwenden ist als zur Deckung der Aus
gaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerlJckslcht/gung derTatsacbe, daß die wirtscbaft1ich 
weiter entwickelten Llinder zur Leistung verhältnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaft1ich 
weniger entwickelten Llinder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1%3 ergebenden beson
deren Verantwortong der Staaten, die stilndige Mitg1ieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher BinsliQ:e, 

eingedenk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Operation mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 




